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Ist es korrekt, dass bei einem Kassenpatienten alle Begleitleis-
tungen ebenfalls privat zu berechnen sind, wenn die „Hauptleis-
tung“ nach der GOZ berechnet werden muss: zum Beispiel bei 
einer Kompositfüllung in Mehrschichttechnik im Seitenzahnbe-
reich eine eventuell nötige Anästhesie (I), eine besondere Maß-
nahme beim Präparieren oder Füllen von Kavitäten (bMF) oder 
eine Caries-profunda-Behandlung (cp)?

Begleitleistungen einer privat zu berechnenden Leistung sind nur 
dann ebenfalls privat zu berechnen, wenn sie einzig und allein 
durch die privat zu berechnende Leistung ausgelöst werden. Hät-
te also ein Patient eine Anästhesie für eine Füllung erhalten, die 
von der Krankenkasse erstattet wird, so wird aus der Anästhe-
sie keine Privatleistung, weil er sich für eine Kompositrestaura-

tion in Mehrschichttechnik entschieden hat. Erst recht nicht die 
Behandlung einer Caries profunda, die unabhängig von der an-
schließenden Versorgung des Zahnes als Kassenleistung zu erfol-
gen hat. Das gleiche gilt für besondere Maßnahmen beim Präpa-
rieren oder Füllen von Kavitäten.

Daniel Urbschat
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GOZ-Frage des Monats

Privatleistungen bei Kassenpatienten – Begleitleistungen 

Um die Folgen der Covid-19-Pandemie auf den Ausbildungs-
markt abzufedern, hat die Bundesregierung das Bundes-

programm „Ausbildungsplätze sichern“ verlängert und erweitert.  
Es sieht auch 2021 Maßnahmen für kleine und mittlere Unter-
nehmen vor – also auch für Zahnarztpraxen. Gefördert werden 
Betriebe, die eine Berufsausbildung in anerkannten Ausbildungs-
berufen oder in den bundes- und landesrechtlich geregelten 
praxis integrierten Ausbildungen im Gesundheits- und Sozialwesen 
durchführen. 

Was ist neu?

• Die Förderung mit Ausbildungsprämien endete nicht mit dem  
15. Februar 2021, sondern wird nahtlos fortgesetzt und bis zum 
31. Mai 2021 verlängert.

• Für Ausbildungen, die ab dem 1. Juni 2021 beginnen, also  
für das kommende Ausbildungsjahr, gilt eine Verdoppelung der 
Ausbildungsprämien auf 4.000 bzw. 6.000 Euro

• Zuschüsse zur Vermeidung von Kurzarbeit werden bis Ende 2021 
verlängert und zusätzlich wird die Hälfte der Brutto-Vergütung des 
Ausbilders (gedeckelt auf 4.000 Euro, zuzüglich 20 Prozent Sozial-
versicherungspauschale) übernommen. 

• Ein neuer „Lockdown II-Sonderzuschuss“ für Kleinstunternehmen 
mit bis zu vier Mitarbeitern beinhaltet einen einmaligen Zuschuss 
von 1.000 Euro je Azubi, wenn die Geschäftstätigkeit aufgrund  
Corona-bedingter behördlicher Anordnung eingestellt oder nur in 
geringem Umfang weitergeführt werden konnte, die Ausbildung 
aber gleichwohl an mindestens 30 Tagen fortgesetzt wurde.

• Die Übernahmeprämie wird bis Ende 2021 verlängert und auf 
6.000 Euro angehoben. Außer bei Insolvenz ist auch eine Förde-

rung möglich, wenn die Kündigung durch den Ausbildungsbetrieb 
erfolgt ist oder droht, weil diesem die Fortführung der Ausbildung 
in Folge der Corona-Krise bis zum Ende nicht mehr möglich oder 
zumutbar ist.

Informationen und Anträge  
bei der Bundesagentur für Arbeit

Weitere Details zum Förderprogramm, Voraussetzungen für die 
Förderung sowie die notwendigen Anträge als PDF finden Sie auf 
der Website der Bundesagentur für Arbeit: www.arbeitsagentur.de  
➝ Bundesprogramm „Ausbildungsplätze sichern“
Der Antrag muss bei der für Sie örtlich zuständigen Agentur für  
Arbeit eingereicht werden.

Bescheinigung bei der Zahnärztekammer Berlin

Zusätzlich zum Antrag müssen Sie eine Bescheinigung der Zahn-
ärztekammer Berlin über das Ausbildungsverhältnis einreichen. Die 
Bescheinigung finden Sie auf der oben genannten Website der  
Arbeitsagentur.
Seitens der Zahnärztekammer Berlin kann eine Bearbeitung der 
Bescheinigung nur erfolgen, wenn die folgenden Informationen 
vollständig eingetragen wurden:
• Name und Vorname des Antragstellers und die Praxisanschrift
• Name und Vorname der Auszubildenden
• die vereinbarte Ausbildungsvergütung sowie die Zahl der Aus-

bildungsverträge in den Jahren 2017 bis 2019, bei denen die 
Probe zeit erfolgreich abgeschlossen wurde.
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